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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 016-2019 
Vorstossart: Postulat 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2019.RRGR.31 

Eingereicht am: 24.02.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Imboden (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat:  
  

Wahrnehmung der Konzernverantwortung und Respektierung der Menschen- und Um-
weltrechte bei Investitionen und Beteiligungen der BKW im Ausland 

Der Regierungsrat, stellvertretend für den Kanton als Mehrheitsaktionär der BWK, wird beauf-
tragt,  

 abzuklären, wie die BKW mit ihren Beteiligungen und Investitionen im Ausland die internati-
onalen Standards für Unternehmensverantwortung (Umwelt-, Menschenrechte usw.) wahr-
nehmen. Unter Einbezug unabhängiger Fachleute ist aufzuzeigen, wie die BKW die völker-
rechtlichen Abkommen respektiert und wie sie ihrer Unternehmensverantwortung gerecht 
wird. 

 Es ist aufzuzeigen, wie die BKW die Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, 
der internationale Standard für Unternehmensverantwortung (Human Rights Due Diligence), 
implementiert hat. Zu klären ist, wie die BKW sicherstellt, dass bei Auslandinvestitionen 
mögliche Risiken für Menschenrechte systematisch abgeklärt werden und bei Bedarf Mass-
nahmen ergriffen werden. Es ist aufzuzeigen, wie und wo die BKW über menschenrechtsre-
levante Investitionen berichtet. Darüber ist dem Grossen Rat Bericht zu erstatten. 

 Zudem soll aufgezeigt werden, wie die BKW in ihren Verträgen robuste Ausstiegsklauseln 
einbaut, wenn von ihren Partnern Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Damit 
sollen negative finanzielle Auswirkungen und Risiken vermieden werden. 
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Begründung: 

In jüngster Zeit ist die BKW durch ihre Tätigkeiten bzw. indirekt über Investments im Ausland 
gleich zweifach mit Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen konfrontiert, beispielsweise mit 
der sogenannten «Blutkohle» aus Kolumbien.1 Die Mine Cerrejón in Kolumbien ist die grösste 
Kohlemine der Welt an der Erdoberfläche. Bei Menschenrechtsorganisationen ist sie höchst um-
stritten: Die Vorwürfe reichen von Umweltverschmutzung bis Menschenrechtsverletzungen. Der 
Berner Energiekonzern BKW etwa ist zu einem Drittel am Steinkohlekraftwerk Engie in Wil-
helmshaven beteiligt, einem der grössten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Dort wird Kohle 
aus Kolumbien bezogen. Die BKW kann nicht ausschliessen, dass diese aus umstrittener Quelle 
kommt. Entsprechend dieser Beteiligung hat die BKW Anspruch auf einen Drittel der Leistung 
von jährlich maximal 5,5 Milliarden Kilowattstunden – genug, um rund 250 000 Haushalte zu ver-
sorgen. Zum Vergleich: Mit dem Atomkraftwerk Mühleberg werden heute rund 400 000 Haushal-
te versorgt. 

Andererseits stehen die bernische BKW und die Grossbank Credit Suisse in der Kritik, weil sie 
sich an einem Windkraftprojekt im Südwesten Norwegens beteiligen. Gemäss der Gesellschaft 
für bedrohte Völker (GfbV) und Vertreterinnen und Vertretern der dort seit Jahrhunderten ansäs-
sigen norwegischen Südsami verstösst das Projekt gegen völkerrechtliche Abkommen und Men-
schenrechtskonventionen. Insbesondere kritisiert werden die Verletzung von Landrechten und 
die Auswirkungen des Grossprojekts auf die kulturell und ökonomisch wichtige Rentierhaltung. 
Realisiert wird das Projekt durch das Konsortium Fosen Vind DA. Das Geld stammt vom staatli-
chen norwegischen Energiekonzern Statkraft sowie von einem Konsortium europäischer Investo-
ren, darunter die Credit Suisse und die BKW (11,2 %). Das Projekt Fosen Vind ist das momentan 
grösste Binnenland-Windkraftprojekt in Europa. Die Investitionskosten belaufen sich auf gut 
1,1 Milliarden Euro (SRF: Kassensturz vom 11.12.2018).2  

Die direkt Betroffenen fordern eine einvernehmliche Lösung, welche die Landrechte anerkennt, 
und sie haben national und international Beschwerden eingereicht, die noch hängig sind. Am 
10. Dezember 2018 hat der UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung Norwegen dazu auf-
gefordert, das Projekt zu stoppen, solange das Verfahren am UNO-Menschenrechtsrat hängig 
ist. 

Die Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sind heute der internationale Standard 
für Unternehmensverantwortung. Im Zentrum der Uno-Leitprinzipien steht die Verpflichtung von 
Unternehmen, Menschenrechte zu respektieren und entsprechende Prozesse unternehmensin-
tern einzuführen und weiterzuentwickeln (Human Rights Due Diligence). Wie hat die BKW diese 
Leitsätze implementiert? Wie stellt die BKW sicher, dass bei Auslandinvestitionen mögliche Risi-
ken für Menschenrechte systematisch abgeklärt werden und bei Bedarf Massnahmen ergriffen 
werden? Wie und wo berichtet die BKW über menschenrechtsrelevante Investitionen? 

Verteiler 
 Grosser Rat 

                                                
1Die BKW und die Kohle aus Kolumbien https://www.derbund.ch/bern/kanton/die-bkw-und-die-kohle-aus-
kolumbien/story/22782185  
2 Windpark in Norwegen: Schweizer Investment verdrängt Indigene. https://www.srf.ch/news/schweiz/windpark-in-
norwegen-schweizer-investment-verdraengt-indigene  


